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Abstract 

Die 2003 beschlossene Aussetzung der AEVO wurde durch das BIBB evaluiert. Den Ergeb-
nissen zufolge hat die zeitlich befristete Rechtsänderung einen gewissen Zuwachs an Aus-
bildungsplätzen gebracht. Es ließen sich jedoch auch negative Auswirkungen in Bezug auf 
die Qualität, vor allem hinsichtlich des Ausbildungserfolgs feststellen: Betriebe mit AEVO-
qualifiziertem Personal wichen hier spürbar von Betrieben ohne solche Fachkräfte ab. Die 
Bundesregierung hat daher beschlossen, dass die Nachweispflicht nach der AEVO mit 
Beginn des Ausbildungsjahres 2009/10 wieder eingeführt wird1. Die Evaluierung hat 
außerdem gezeigt, dass eine deutliche Mehrheit der Betriebe in der AEVO einen Beitrag zur 
Sicherung einer Mindestqualifikation des Ausbildungspersonals sowie der Qualität der beruf-
lichen Ausbildung insgesamt sieht. 

Ausgangslage 

Im Mai 2003 beschloss die Bundesregierung, die Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) 
befristet auszusetzen. Die Rechtsänderung bestimmte, dass für Ausbildungsverhältnisse, die 
bis zum 31. Juli 2008 bestehen oder begründet werden, ein Nachweis nach der AEVO nicht 
mehr vorgelegt werden musste. Die Bestimmungen nach Berufsbildungsgesetz, wonach 
Ausbilder fachlich und persönlich geeignet sein müssen, galten jedoch unverändert weiter. 
Die Neuregelung gehörte zu einer Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Aus-
bildungssituation im Rahmen der Ausbildungsoffensive 2003. Mit dem Aussetzen der AEVO, 
die Teile der Wirtschaft als bürokratische Hürde bezeichnet hatten, sollte Betrieben der Ein-
stieg in die Ausbildung erleichtert werden. 
 

Das BIBB hat 2007 die Wirksamkeit der AEVO-Aussetzung unter folgenden vier Aspekten 
evaluiert: 
- Bekanntheit der Maßnahme: Inwieweit sind die Betriebe über die Aussetzung informiert? 
- Quantitative Effekte: Wie viele zusätzliche Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsplätze 

konnten aufgrund der Aussetzung der AEVO gewonnen werden? 
- Qualitative Effekte: Welche Auswirkungen hatte der Verzicht auf eine formale Be-

scheinigung der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung für die Qualität der betrieb-
lichen Berufsausbildung? 

                                                 
1 Es wurde ergänzend geregelt, dass die noch geltende Aussetzung auch für Ausbildungsverhältnisse gilt, die 
nach dem 31. Juli 2008 geschlossen werden, aber vor dem 1. August 2009 beginnen. 
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- Perspektiven der AEVO: Welche Veränderungen sind aus Sicht der Berufsbildungspraxis 
für die Weiterentwicklung der AEVO erforderlich? 

Methodische Vorgehensweise 

Grundlage der Evaluierung waren eine bundesweite repräsentative Betriebsbefragung, eine 
Befragung der Handwerks- und Industrie- und Handelskammern sowie zehn betriebliche 
Fallstudien. 
 
- Bei der repräsentativen Betriebsbefragung wurden insgesamt 15.000 ausbildende sowie 
nichtausbildende Betriebe befragt. Die Stichprobe wurde aus der Betriebsdatei der Bundes-
agentur für Arbeit nach einem disproportional geschichteten Stichprobenplan gezogen. 
Schichtungsmerkmale waren Betriebsgrößenklassen und (Nicht-)Ausbildungsbeteiligung im 
Zeitraum 2000-2006. Die Erhebungsmethode war eine kombinierte schriftlich-postalische, 
telefonische und Online-Erhebung. Mehrheitlich beantworteten Betriebs- oder Geschäfts-
inhaber den Fragebogen, gefolgt von Ausbildungsleitern. Jeder zehnte Befragte gab an, als 
Personalleiter tätig zu sein, knapp ein Viertel ist in anderer Funktion tätig, vorwiegend als 
haupt- oder nebenamtlicher Ausbilder. Die Betriebsbefragung führte zu einer Netto-
Stichprobe von 2.599 Fällen (ca. 24 %). 
 
- Die Kammerbefragung war eine Vollerhebung. Dabei wurden die Ausbildungsberater und  
-beraterinnen der 54 Handwerkskammern (HWK) sowie 81 Industrie- und Handelskammern 
(IHK) befragt. An der Online-Erhebung haben sich 228 Berater/-innen aus 44 HWks (Rück-
lauf: 81 %) und 58 IHKs (Rücklauf: 72 %) beteiligt. 
 
- Bei den 10 betrieblichen Fallstudien wurden Betriebe ausgewählt, die nach 2002 zum 
ersten Mal (bzw. nach längerer Zeit wieder) ausgebildet haben, über kein nach AEVO quali-
fiziertes Ausbildungspersonal verfügten und in der Betriebsbefragung angegeben hatten, die 
Aussetzung der AEVO habe ihnen den Einstieg in die Ausbildung erleichtert. 
 
Die Durchführung der Evaluierung wurde von einem Projektbeirat begleitet. Dem Beirat ge-
hörten Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Wissenschaft und ein Vertreter des 
Bundesverbands Deutscher Berufsausbilder an. 

Ergebnisse 

Bekanntheit der Maßnahme 
Mehr als zwei Drittel (70 Prozent) aller befragten Betriebe ist bekannt, dass es eine gesetz-
liche Regelung der Anforderungen an das betrieblich verantwortliche Ausbildungspersonal 
gibt. Von der befristeten Aussetzung der AEVO hat jedoch nur ein Fünftel aller Betriebe 
Kenntnis genommen (20 Prozent), wobei die Neuregelung insbesondere bei den kleinen Be-
trieben kaum bekannt ist. 

Quantitative Effekte 
Nach den Ergebnissen der Betriebsbefragung liegt die Zahl der Betriebe, denen nach 
eigenen Angaben die Neuregelung den Einstieg in die Ausbildung erleichtert bzw. ermöglicht 
hat, mehr Auszubildende einzustellen, zwischen ca. 7.000 und 10.000 pro Jahr. Die Zahl der 
zusätzlichen Ausbildungsplätze, die durch die Aussetzung der AEVO leichter zur Verfügung 
gestellt werden konnten, bewegt sich zwischen 10.000 und 25.000 pro Jahr. Es ist anzu-
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nehmen, dass die realistischen Werte für den Zuwachs an Ausbildungsbetrieben und Aus-
bildungsplätzen etwa in der Mitte der genannten Spannweiten liegen. Denn die Angaben der 
Betriebe, die Aussetzung der AEVO hätte ihnen den Einstieg in die Ausbildung „erleichtert“ 
bzw. „ermöglicht“, mehr auszubilden, dürfen nicht in der Weise interpretiert werden, dass die 
Neuregelung der alleinige Grund ihrer Entscheidung zur Ausbildung gewesen wäre. 
 
Die neu für eine Ausbildung gewonnenen Betriebe sind vor allem Kleinbetriebe mit 1 - 9 Be-
schäftigten (67 %) und mit 10 - 19 Beschäftigten (28 %). Die Analyse nach Wirtschafts-
bereichen zeigt, dass die Aussetzung der AEVO überwiegend Dienstleistungs- (38 %) und 
Handelsbetrieben (28 %) zugute kam. 
Unter den Betrieben, denen es durch die Außerkraftsetzung der AEVO ermöglicht wurde, 
mehr auszubilden, dominieren Betriebe mit 10 – 19 Beschäftigten (53 %), gefolgt von Klein-
betrieben mit 1-9 Beschäftigten (32 %). Bezüglich der Verteilung nach Wirtschaftsbereichen 
liegt der Schwerpunkt ebenfalls auf Dienstleistung (45 %) und Handel (24 %). 

Qualitative Effekte 
Qualitative Auswirkungen der Aussetzung der AEVO lassen sich vor allem hinsichtlich des 
Ausbildungserfolgs feststellen. So zeigen die Ergebnisse der Betriebsbefragung, dass Aus-
bildungsabbrüche – unabhängig von der Betriebsgröße und dem Wirtschaftszweig – häufiger 
in den Betrieben auftreten, die über kein nach AEVO qualifiziertes Personal verfügen und die 
selbst angegeben hatten, dass ihnen die Aussetzung der AEVO den Einstieg in die Aus-
bildung erleichtert habe. Diese Betriebe klagen auch häufiger über Schwierigkeiten und 
schlechtere Noten ihrer Auszubildenden in den Prüfungen. 
 
Dieses Ergebnis deckt sich in der Tendenz mit jenem der Kammerbefragung: Dort ist knapp 
die Hälfte der Ausbildungsberater und -beraterinnen der Auffassung, dass die Aussetzung 
der AEVO zu einem Qualitätsverlust und einem Imageschaden der beruflichen Ausbildung 
geführt habe. Die qualitativen Auswirkungen können jedoch nicht ohne Weiteres nur dem 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Ausbildungspersonal mit einer Qualifikation 
nach AEVO zugeschrieben werden. Denn das Fehlen formal qualifizierten Ausbildungs-
personals tritt häufig mit anderen Merkmalen gemeinsam auf, die die Ausbildungsqualität 
negativ beeinflussen (können) – wie zum Beispiel die Ausbildungseignung oder die 
Motivation der Jugendlichen sowie keine oder eine schon längere Zeit zurückliegende Er-
fahrung in der Ausbildung. 

Perspektiven der AEVO 
Sowohl die Ausbildungsbetriebe als auch die Nichtausbildungsbetriebe sehen mehrheitlich in 
einer gesetzlichen Regelung der Ausbilder-Eignung einen Beitrag zur Sicherung einer 
Mindestqualifikation des Ausbildungspersonals sowie der Qualität der beruflichen Ausbildung 
insgesamt. Andererseits ist etwa jeder zweite Betrieb der Auffassung, die damit verbundenen 
Kosten könnten viele Betriebe nicht tragen, und 44 Prozent werten eine gesetzliche 
Regelung als bürokratische Hürde beim Einstieg in die Ausbildung. 
 
Sowohl die Betriebe als auch die Kammern sind der Auffassung, dass die AEVO weiter-
entwickelt werden sollte. Zu den wichtigsten, zukünftigen Qualifikationen für das betriebliche 
Ausbildungspersonal gehören aus Sicht der Berufsbildungspraxis - neben dem rechtlichen 
Basiswissen - die Orientierung der Ausbildung an Arbeits-/ Geschäftsprozessen, die Ko-
operation mit der Berufsschule, Verfahren zur Auswahl geeigneter Bewerber und Be-
werberinnen sowie das Thema „Lebenslanges Lernen“. 
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